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Erfolge und Aktionen des Sozialverbands VdK 
 

Einige gute Gründe, VdK-Mitglied zu werden 
 

 
 
Ein Arbeitsschwerpunkt des Sozialverbands VdK Hessen-Thüringen ist die Rechtsberatung. 
Der Sozialverband VdK wirkt jedoch auch im Interesse seiner Mitglieder auf Gesetzgebung 
und Verwaltung ein, ruft zu Widerspruchsaktionen auf, führt Musterstreitverfahren durch und 
organisiert Protestaktionen. 
 
 
Das haben wir erreicht 
 

 Höhere Rentenleistungen durch das „Rentenpaket“ ab Juli 2014:   
- Verbesserungen durch die „Mütterrente“: Für alle vor 1992 geborenen und erzogenen 

Kinder werden 2 Jahre statt bisher 1 Jahr Kindererziehungszeit angerechnet. 
Dadurch erhalten Mütter (oder Väter), unabhängig wann Ihre Rente begonnen hat,  
zusätzlich 28,61 € (West) bzw. 26,39 € (Ost) monatlich je Kind an zusätzlicher Rente. 
Durch Erziehung von 3 Kindern vor 1992 wäre damit schon die erforderliche Warte-
zeit von 5 Jahren für eine Rente erfüllt. 
  

- Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten: Sie gelten bei Beginn der Rente 
ab 01.07.2014. Bisher wurde die Zeit nach dem Ende der Berufstätigkeit bis zum Al-
ter von 60 Jahren bei der Rente berücksichtigt (Zurechnungszeit). Jetzt wird die Ren-
te so berechnet, als ob der Rentner bis 62 Jahre gearbeitet hätte. Im Durchschnitt 
bedeutet das eine höhere Rente von etwa 40 € monatlich. Ein geringeres Einkommen 
in den letzten 4 Jahren der Berufstätigkeit soll nicht zu einer niedrigeren Rente füh-
ren. 

- Verbesserungen nach 45 Versicherungsjahren (Rente für besonders langjährig Versi-
cherte): Ab 01.07.2014 können Sie ohne Abschläge mit 63 Jahren in Rente gehen. 
Die Altersgrenze von 63 Jahren steigt aber ab Jahrgang 1953 stufenweise an.  

- Die Mittel für Rehabilitationsleistungen werden aufgestockt.  
 
Diese Erfolge sind hauptsächlich unserer VdK-Kampagne gegen Altersarmut und soziale 
Spaltung vor der Bundestagswahl 2013 zu verdanken.  
 

 RMV-Seniorenticket „Karte 65 Plus“ ab Dezember 2012: 
Dank Einflussnahme durch unseren Landesverband können seit Ende 2012 alle rund 1 Milli-
on Menschen ab 65 ohne Einkommensnachweise mit Monats- oder Jahreskarten verbilligt 
rund um die Uhr durch Hessens größtem Tarifverkehrsverbund, dem RMV, reisen. Das gilt 
ohne Aufpreis auch für die 1. Klasse. Die Ermäßigung beträgt je nach Zone 17 bis 43 Pro-
zent. An Wochenenden und Feiertagen gilt das RMV-Seniorenticket im gesamten RMV-
Bereich ohne Übergangstarif. 
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 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
Seit 2009 ist die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen für die Bundesrepublik Deutschland (Bund und Länder) verbindlich. Im Jahr 
2012 trat ein Hessischer Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Kraft. Zur Vorbereitung dieses Aktionsplans wurde ein Arbeitsausschuss gebildet, an dem 
der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen beteiligt war. Wir konnten damit Vorschläge ein-
bringen. Auch bei der praktischen Umsetzung des Aktionsplans wirkt der Sozialverband VdK 
Hessen-Thüringen in der Lenkungs- und in verschiedenen Arbeitsgruppen mit und bringt dort 
die Interessen von Menschen mit Behinderungen ein.    

 

 Ausdehnung der Freifahrtmöglichkeiten  
Schwerbehinderte Menschen mit einer erheblichen oder mit einer außergewöhnlichen Geh-
behinderung („Merkzeichen G“ oder „Merkzeichen aG“ im Schwerbehindertenausweis) kön-
nen  bei Erwerb einer Wertmarke kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. 
Dies galt innerhalb von Verkehrsverbünden, ansonsten aber nur innerhalb eines Umkreises 
von 50 Kilometer um den Wohnort gemäß einem Streckenverzeichnis. Diese Kilometerbe-
grenzung gilt seit 01.09.2011 nicht mehr. 

 
 EhrenamtsCard 
In Hessen wurde im Jahr 2006 die EhrenamtsCard eingeführt. Hessische Bürgerinnen und 
Bürger, die mindestens 5 Stunden wöchentlich ehrenamtlich tätig sind, können die Ehren-
amtsCard beantragen. Die EhrenamtsCard gewährt verschiedene Vergünstigungen. Den 
Umfang der Vergünstigungen legen die beteiligten Landkreise und Städte fest. 
Unter www.e-card-hessen.de finden Sie die Liste der aktiven Kreise und weitere Informatio-
nen zur EhrenamtsCard. 
 

Auch in Thüringen gibt es eine EhrenamtsCard. Sie wird in allen 19 Landkreisen und kreis-
freien Städten vergeben. Die Inhaber der EhrenamtsCard können auch die überregionale 
„Thüringer Wald Card“ nutzen. 
 

 Erhöhung Ehrenamtspauschale 
Ehrenamtliches Engagement ist für die Gesellschaft wichtig. Deshalb können ehrenamtlich 
Tätige einen bestimmten Betrag jährlich steuerfrei erhalten. Der Betrag wurde 2013 von 500 
€ auf 720 € erhöht.  
 

 Erhöhung bestimmter Pflegeleistungen besonders für demenziell Erkrankte  
2013 wurden die Leistungen aus der Pflegeversicherung besonders für demenziell Erkrank-
te, mit oder ohne Pflegestufe, verbessert. Die Verbesserungen sind jedoch unzureichend. 
Deshalb fordert der Sozialverband VdK die rasche Einführung eines neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs. 
  

 Weiteres zur Rente  
Der Riester-Faktor wurde 2008 und 2009 ausgesetzt, und seit 2009 ist auch bei sinkenden 
Löhnen und Gehältern eine Rentenkürzung ausgeschlossen (Rentengarantie). Zur Erklä-
rung: Seit Jahren sind die Rentenerhöhungen geringer als die Steigerung bei Löhnen und 
Gehältern. Denn es wirkt sich erstens die steigende Zahl von Rentnern im Vergleich zu Bei-
tragszahlern (Arbeitnehmern) über den „Nachhaltigkeitsfaktor“ in der Regel „dämpfend“ auf 
die Rentenanpassungen aus. Zweitens fließen Lohnsteigerungen nicht mehr voll in die Ren-
tenanpassung ein, weil die Arbeitnehmer einen Teil ihres Lohnes in die staatlich geförderte 
„Riester-Vorsorge“ investieren sollen (Riester-Faktor).  
 

 Arbeitslosengeld II (Hartz IV), Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter 
Es wird in verschiedenen Altersstufen eine Regelleistung gezahlt. Im Jahr 2009 wurde die 
Regelleistung für Kinder ab 6 bis unter 14 Jahren von 60 auf 70 Prozent der Regelleistung 
eines Alleinstehenden angehoben. Für Schüler bis Jahrgangsstufe 10 wurde eine jährliche 
Leistung von 100 € eingeführt.  
 
 



 3 

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 09.02.2010 war diese Berechnung 
der Regelleistung verfassungswidrig. Deshalb wurde zum 01.01.2011 insbesondere die Re-
gelleistung für Alleinstehende um 5 Euro auf 364 € monatlich erhöht, und es wurden weitere 
Leistungen für Kinder und Jugendliche eingeführt (Bildungs- und Teilhabepaket). Leider 
weist das Bildungs- und Teilhabepaket vor allem im Bereich Bildung schwerwiegende Män-
gel auf, die dringend behoben werden müssen. 
 

 Landesblindengeld 
Das Landesblindengeld ist eine Leistung des jeweiligen Bundeslandes an blinde und hoch-
gradig sehbehinderte Menschen. Sie ist im Gegensatz zur Blindenhilfe (Leistungsart der So-
zialhilfe) unabhängig vom Einkommen. Um den Erhalt dieses einkommensunabhängigen 
Landesblindengeldes muss in vielen Bundesländern gekämpft werden. 
 
Hessen: Zunächst wurde das Landesblindengeld in Höhe der Blindenhilfe gezahlt, im Jahr 
2004 aber um 14 Prozent gekürzt. Eine geplante noch stärkere Kürzung um 30 Prozent 
konnte verhindert werden. 
 
Thüringen: Ab 2006 erhielten nur noch Menschen unter 27 Jahren das Landesblindengeld. 
Zum 01.01.2008 wurde das Landesblindengeld aber auch für die älteren blinden Menschen 
wieder eingeführt. Zum 01.07.2010 wurde es von 220 auf 270 € monatlich erhöht. 
 

 Behindertengleichstellungsgesetze 
Das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (2002) und die Behindertengleichstel-
lungsgesetze in Hessen (2004) und Thüringen (2005) verbessern die Rechtsstellung von 
Menschen mit Behinderungen gegenüber der Verwaltung. Ein Beispiel ist die Barrierefreiheit  
öffentlicher Gebäude. 
 

 
 
Sozialpolitische Demontage: Das konnten wir verhindern 
 

 Einführung von Sozialgerichtsgebühren 
Verfahren vor den Sozialgerichten sind – anders als sonstige Gerichtsverfahren - gebühren-
frei. In den vergangenen Jahren war immer wieder geplant, für jedes Sozialgerichtsverfahren 
Gebühren zu erheben. Dadurch hätten viele Menschen es sich nicht mehr leisten können, 
am Sozialgericht Klage einzureichen. Der Sozialverband VdK setzte sich durch: Wer vor dem 
Sozialgericht klagt, muss auch künftig keine Verfahrensgebühren bezahlen. 
 

 Abschaffung der Rundfunkgebührenbefreiung  
Schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen RF mussten keine Rundfunkgebühr be-
zahlen. Diese Rundfunkgebührenbefreiung sollte 2004 abgeschafft werden. Durch massive 
Proteste setzte der Sozialverband VdK durch, dass die betroffenen schwerbehinderten Men-
schen auch weiterhin unabhängig von ihrem Einkommen von der Rundfunkgebührenpflicht 
befreit werden können. Allerdings wird ab 2013 die Rundfunkgebühr durch einen geräte-
unabhängigen Rundfunkbeitrag ersetzt: Schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen RF 
mit Ausnahme von taubblinden Menschen müssen einen auf ein Drittel ermäßigten Rund-
funkbeitrag zahlen (5,99 € monatlich). 
 

 Abschaffung der BahnCard Senior 
Der Sozialverband VdK hat sich mit Erfolg dafür eingesetzt, die folgende Ermäßigung zu 
erhalten: Für Menschen ab 60 Jahre, schwerbehinderte Menschen ab einem Grad der Be-
hinderung von 70 und für Erwerbsminderungsrentner gibt es weiterhin die ermäßigte Bahn-
Card 50. Mit ihr können Züge der Deutschen Bahn zum halben Preis genutzt werden. 
Zusätzlich ist für sie ab 2012 auch die BahnCard 25 ermäßigt. 
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Der Sozialverband VdK wehrt sich 
 
 

 Der Sozialverband VdK führte 2013 und 2008/2009 vor den Bundestagswahlen jeweils 
eine Kampagne gegen Armut und soziale Spaltung durch, um Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft auf die zunehmende Armut insbesondere von Kindern und alten Menschen 
aufmerksam zu machen – 2,5 Millionen Kinder sind arm und 3 Millionen Rentnerinnen 
und Rentner sind von Armut bedroht. Im Rahmen dieser Aktion konnte der Sozialverband 
VdK das neue Rentenpaket mit ersten echten Leistungsverbesserungen für viele Rentner 
ab dem 01.07.2014 erreichen sowie einen Armutsbericht des Landes Hessen. Zusätzlich 
fordert er kommunale Armutsberichte. Ein Teilerfolg unserer Aktion war die Erhöhung der 
Hartz IV- und Sozialhilfe-Regelsätze für Kinder von 6 bis unter 14 Jahren.  
 

 Der Sozialverband VdK führt 2014 eine Kampagne „Große Pflegereform Jetzt!“ zur Ein-
führung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs durch, damit endlich geistig-seelisch be-
einträchtigte Menschen (wie Demenzrerkrankte) genauso die ihnen zustehenden Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung erhalten wie körperlich beeinträchtigte Menschen. Er 
führte zuvor 2011 eine Kampagne „Pflege geht jeden an!“ durch, um auf die Nöte und die 
dringende Entlastung der pflegenden Angehörigen aufmerksam zu machen. Dies führte 
zu Teilerfolgen durch das Pflegeneuausrichtungsgesetz: Demenziell Erkrankte erhalten 
höhere Leistungen aus der Pflegeversicherung, stehen jedoch noch immer schlechter als 
körperlich beeinträchtigte Menschen. Das Familienpflegezeitgesetz bezweckt zwar eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Sozialverband fordert jedoch den Aus-
bau zu einer Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige, ähnlich dem Elterngeld.   

 

 Von Mai bis September 2009 beteiligte sich der Landesverband Hessen-Thüringen an 
einer bundesweiten Kampagne des Sozialverbandes VdK zur Bundestagswahl. Die Kern-
forderung lautete: „Die Finanzkrise darf nicht zu Sozialkürzungen führen.“ Im Mittelpunkt 
der Aktion stand das Faltblatt „Gute Besserung!“, auf dem die Forderungen des Sozial-
verbandes VdK zu Rente, Gesundheit, Pflege, Behinderung und Armut formuliert waren. 
2,5 Millionen Exemplare des vierseitigen Papiers wurden bis zur Bundestagswahl am 27. 
September im ganzen Land verteilt, Tausende Plakate aufgehängt. 

 

 Von Oktober bis Dezember 2010 führte der Sozialverband VdK die Protestaktion „Heißer 
Herbst“ durch. Sie richtete sich gegen die Einführung einkommensunabhängiger und al-
lein von den Versicherten zu tragender Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, gegen das Sparpaket der Bundesregierung, gegen Bestrebungen zur Abschaf-
fung der Rentengarantie und gegen eine zu geringere Erhöhung der Regelleistung bei 
Hartz IV. In vielen Regionen Hessens und Thüringens beteiligten sich VdK-
Kreisverbände und VdK-Ortsverbände mit über 800 Aktionen. 1,5 Millionen Flugblätter 
wurden verteilt. Der Sozialverband VdK führte eine Abstimmung im Internet durch (VdK-
Protestthermometer). 35.000 Menschen aus Hessen und Thüringen beteiligten sich da-
ran. 

 
… nicht nur durch Protestaktionen, sondern auch auf rechtlichem Wege: 
 

 Menschen, denen vor Mai 2007 eine befristete Rente wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit (Zeitrente) weiterbewilligt wurde, forderte der Sozialverband VdK im Hinblick auf ein 
Urteil des Bundessozialgerichts dazu auf, eine Neuberechnung der Rente zu beantragen.  

 

 Hat ein Arbeitgeber zugunsten eines Arbeitnehmers eine Lebensversicherung abge-
schlossen (Direktversicherung), müssen seit 2004 Versicherte aus der Auszahlungs-
summe Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen. Hier riet der Sozialverband 
VdK zu Widersprüchen und führte Musterstreitverfahren durch. In folgendem Fall waren 
die Verfahren erfolgreich: Wenn der Arbeitgeber die Versicherung auf den Arbeitnehmer 
übertrug und dieser dann Prämien einzahlte, sind nur aus einem Teil der Auszahlungs-
summe Beiträge zu zahlen (Beschluss des Bundesverfassungsgericht vom 28.09.2010).  


